
Ministerium für Arbeit, 
I nteg ration und Soziales 

Der Minister des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An die 
Präsidentin 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Frau Carina Gädecke MdL 

Düsseldorf 

für den Ausschuss für Kommunalpolitik, den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales und den Integrationsausschuss 

Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

für die 128. Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik am 1. Juli 

2016 übersende ich den erbetenen aktuellen Bericht über "Kosten der 

Unterkunft für anerkannte Asylbewerber". 

Ich bitte Sie, die beigefügten Oberstücke dem Ausschuss für Kommunal

politik, dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und dem 

Integrationsausschuss zuleiten zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

\)b: 1Avt-s 
(Rainer Schmeltzer MdL) 
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MAIS (11 B 4) Anlage 

Bericht 

des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales 

zum Thema "Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber" 

I. Vorbemerkung 

Im Nachgang der Berichterstattung auf der Sitzung des Kommunalausschusses am 

3. Juni 2016 wurde das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales gebeten, über 

weitere aktuelle Entwicklungen zu berichten. In der Zwischenzeit gab es weitere Ge

spräche zwischen Bund und Ländern im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz 

am 16. Juni 2016, auf der hinsichtlich der Übernahme der flüchtlingsbedingten Unter

kunftskosten eine Übereinkunft erzielt werden konnte. 

11. Verhandlungsergebnis des Gesprächs der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 16. Juni 2016 

Der Bund erhöht befristet für drei Jahre die Bundesbeteiligung an den Leistungen für 

Unterkunft und Heizung nach SGB 11 für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen ab 

2016 in Anlehnung zum Verfahren bei Leistungen für Bildung und Teilhabe auf 100 

Prozent, um dadurch die Kommunen um 400 Mio. Euro in 2016 und voraussichtlich 

um 900 Mio. Euro in 2017 und 1.300 Mio. Euro in 2018 zu entlasten. 

Die Verteilung auf die Länder erfolgt für das Jahr 2016 nach dem Königsteiner 

Schlüssel, für 2017 und 2018 in Anlehnung an einen Verteilungsschlüssel, der sich 

aus den tatsächlichen flüchtlingsbedingten Ausgaben für Unterkunft und Heizung des 

Vorjahres ergibt. 

Bund und Länder werden im Lichte der weiteren Entwicklung rechtzeitig über die 

Notwendigkeit einer Anschlussregelung Gespräche führen. 
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111. Erfolg für die Landesregierung 

Die Länder haben die vollständige Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehrausga

ben bei den Unterkunftskosten erzielen können. Zudem ist sichergestellt, dass nach 

3 Jahren Bund und Länder über eine Anschlussregelung verhandeln werden. 

IV. Umsetzung des Beschlusses 

Zunächst ist die Bundesregierung gefordert, einen entsprechenden Gesetzentwurf 

vorzulegen, der die Umsetzung der Finanzierung der Ausgaben für flüchtlingsbeding

te Mehrbelastungen regelt. Es wird davon ausgegangen, dass dies zeitnah erfolgt. 


